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III. Die Eintragungen in die Liste der Genossen.

§ 26. Die Einsicht der Liste der Genossen ist Jedem gestattet
(Gesetz 8 12 Abs. 3).

Die Vorschriften des § 9 Abs. 2, 3 des Handelsgesetzbuchs
über die Ertheilung von Abschriften und Bescheinigungen aus dem

Handelsregister und aus den zu dem Handelsregister eingereichten

Schriftstücken finden auch auf die Liste der Genossen und auf die zu
der Liste eingereichten Schriftstücke Anwendung.

§ 27. Die Liste der Genossen wird für jede in das Register ein-

getragene Genossenschaft nach dem anliegenden Formulare geführt.
Sie bildet eine besondere Beilage zum Genossenschaftsregister.

Auf dem Titelblatte der Liste sind die Firma und der Sitz der

Genossenschaft sowie Beginn und Ende des Geschäftsjahrs (Gesetz
§ 8 Abs. 1 Nr. 3, § 12 Abs. 1 Nr. 6) anzugeben.

Bei jeder Eintragung ist der Tag der Eintragung anzugeben;
eine Unterzeichnung der Eintragung ist nicht erforderlich.

Die Anträge, Schriftstücke und Verfügungen, auf Grund deren
die Eintragung stattfindet, sind mit der laufenden Nummer, unter
welcher der Genosse in die Liste eingetragen ist, zu versehen und, nach

Jahrgängen gesammelt, aufzubewahren.
§ 28. Eine Liste der Genossen wird auch bei jedem Gerichte

geführt, in dessen Register eine Zweigniederlassung der Genossen-
schaft eingetragen ist. Die Eintragungen in die Liste erfolgen nicht
auf Grund unmittelbarer Anzeigen oder Anträge der Betheiligten,
sondern auf Grund der von dem Gerichte der Hauptniederlassung

dem Gerichte der Zweigniederlassung gemachten Mittheilungen über
die in der Hauptliste bewirkten Eintragungen (Gesetz § 158 Abf. 1).

§ 29. In den Spalten 1 bis 4 werden die Mitglieder der Ge-

nossenschaft unter laufenden Nummern nach Familiennamen, Vor-

namen, Beruf und Wohnort eingetragen.
Als erste Mitglieder einer zur Eintragung angemeldeten Ge-

nossenschaft sind die Unterzeichner des Statuts einzutragen. Es ist
darauf zu achten, daß diese auch in der mit der Anmeldung des
Statuts von dem Vorstand eingereichten besonderen Liste (Gesetz
§ 11 Abs. 2 Nr. 2) aufgeführt sind.

Bei der Eintragung eines Genossen, der nach der Anmeldung
des Statuts der Genossenschaft beitritt, hat das Gericht zu prüfen,
ob die Beitrittserklärung (Gesetz 8§ 15) die Unterschrift des Genossen
trägt, eine unbedingte ist und bei Genossenschaften mit unbeschränkter
Haftpflicht oder unbeschränkter Nachschußpflicht die in den 88 120,
127 des Gesetzes vorgeschriebene Bemerkung enthält, sowie ob die
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Einreichung ordnungsmäßig durch den Vorstand erfolgt ist (687
dieser Vorschriften). . .

Auf die Echtheit der Unterschrift und die Wirksamkeit der Bei-
trittserklärung erstreckt sich die Prüfung des Gerichts nicht; vielmehr
leibt es im Allgemeinen den Betheiligten überlassen, Mängel in
dieser Richtung im Wege der Klage geltend zu machen. Eine Ab-
lehnung der Eintragung aus solchen Gründen ist jedoch nicht aus-

geschlossen, falls die Unwirksamkeit der Beitrittserklärung, ohne daß
es weiterer Ermittelungen bedarf, aus den dem Gerichte bekannten

hatsachen sich als zweifellos ergiebt.
Bei der Benachrichtigung des Genossen und des Genossenschafts-

vorstandes über die Vornahme der Eintragung (Gesetz § 15 Absk. 4,

oden § 3) ist die laufende Nummer, unter welcher die Eintragung
bewirkt ist, anzugeben. 6

§ 30. Die Spalten 5 und 6 dienen zur Eintragung der wei-
teren Geschäftsantheile bei solchen Genossenschaften mit beschränkter

aftpflicht, deren Statut die Betheiligung der Genossen auf mehr
als einen Geschäftsantheil gestattet (Gesetz §§ 134 bis 137). Der

erste Geschäftsantheil wird nicht eingetragen. 6

Die Eintragung erfolgt auf Grund der von dem Vorstand ein-
gereichten Betheiligungserklärung des Genossen und der schriftlichen

ersicherung des Vorstandes, daß die übrigen Geschäftsantheile des
enossen erreicht seien.

Bei der Einreichung der Urkunden ist die Nummer, unter wel-

cäher der Genosse in die Liste eingetragen ist, anzugeben. "

Hinsichtlich der Prüfung der Urkunden finden die Vorschriften
es 8 29 Abs. 3, 4 entsprechende Anwendung.

 Bei anderen, als den im Abs. 1 bezeichneten Genossenschaften
 r die fünfte und sechste Spalte der Liste mit Rücksicht auf die Mög-
ichkeit einer späteren Umwandlung der Genossenschaft offen zu lassen.

31. Die Eintragung des Ausscheidens von Genossen erfolgt
auf Grund der vom Vorstand eingereichten Urkunden. Diese sind:

im Falle der Aufkündigung eines Genossen (Gesetz 88 65, 69)
die Kündigungserklärung des Genossen und die schriftliche Ver-

siherung des Vorstandes, daß die Aufkündigung rechtzeitig er-
dolgt sei;

im Falle der Aufkündigung des Gläubigers eines Genossen
(Gesetz §§ 66, 69) die Kündigungserklärung des Gläubigers
und die in Nr. 1 bezeichnete Versicherung des Vorstandes, außer-
dem beglaubigte Abschrift des rechtskräftigen Urtheils oder
sonstigen Schuldtitels und des Beschlusses, durch welchen das

Geschäftsguthaben des Genossen für den Gläubiger gepfändet
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und diesem überwiesen ist, sowie des Protokolls des Gerichts-
vollziehers oder der sonstigen Urkunden, aus denen sich die

Fruchtlosigkeit einer innerhalb der letzten sechs Monate vor der

Pfändung und Ueberweisung des Geschäftsguthabens gegen den

Genossen versuchten Zwangsvollstreckung ergiebt;
3. im Falle der Aufgabe des Wohnsitzes eines Genossen bei Ge—

nossenschaften, deren Statut die Mitgliedschaft an den Wohnsitz

innerhalb eines bestimmten Bezirkes knüpft (Gesetz § 8 Abf. 1

Nr. 2, 8§8 67, 69), die Austrittserklärung des Genossen
oder Abschrift der an den Genossen gerichteten Erklärung, mit

welcher die Genossenschaft das Ausscheiden des Genossen verlangt
hat, sowie eine Bescheinigung der Polizei= oder Gemeindebe-
hörde über den Wegzug aus dem Bezirke;

4. im Falle der Ausschließung eines Genossen aus der Genossen-

schaft (Gesetz 88 68, 69) Abschrift des Ausschließungsbeschlusses;
5. im Falle der Uebertragung des Geschäftsguthabens (Gesetz

§§ 76, 138) die zwischen dem Ausscheidenden und dem Er-

werber des Guthabens wegen der Uebertragung geschlossene
Uebereinkunft oder eine beglaubigte Abschrift der Ueberein-

kunft und,
falls der Erwerber bereits Mitglied der Genossenschaft ist,

die schriftliche Versicherung des Vorstandes, daß das bisherige
Geschäftsguthaben des Erwerbers mit dem ihm zuzuschreibenden
Betrage den Geschäftsantheil oder — im Falle des § 138 des

Gesetzes — die der höchsten Zahl der Geschäftsantheile ent-

sprechende Gesammtsumme nicht übersteigt,
falls der Erwerber des Guthabens noch nicht Mitglied der

Genossenschaft ist, seine vorschriftsmäßige Beitrittserklärung
6. im Falle des Todes eines Genossen (Gesetz 8 77) eine Anzeige

des Sterbefalls; als solche genügt eine von den Angehörigen
des Verstorbenen veröffentlichte oder der Genossenschaft et-
stattete Anzeige und mangels einer solchen die Erklärung des
Genossenschaftsvorstandes, daß der Todesfall eingetreten sei.
§ 32. In den Fällen der Aufkündigung des Genossen oder des

Gläubigers eines Genossen hat die Einreichung der Urkunden durch

den Vorstand spätestens sechs Wochen vor dem Schlusse des Geschäfts-
jahrs (Gesetz § 69 Abs. 1) zu erfolgen. Die Einreichung der im
Laufe des Geschäftsjahrs erfolgten Aufkündigungen kann bis zu
dem bezeichneten Zeitpunkt aufgeschoben und zusammen bewirkt

Dasselbe gilt in den Fällen der Austrittserklärung wegen Auf-

gabe des Wohnsitzes und der Ausschließung; sind jedoch diese That-
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sachen erst in den letzten sechs Wochen des Geschäftsjahrs eingetreten,
o ist die Einreichung unverzüglich zu bewirken.

In den Fällen der Uebertragung des Geschäftsguthabens und
des Todes eines Genossen hat die Einreichung durch den Vorstand

unverzüglich zu erfolgen.
Bei der Einreichung der Urkunden ist die Nummer, unter wel—

er der ausscheidende Genosse in die Liste eingetragen ist, anzugeben.
Hinsichtlich der Prüfung der Urkunden finden die Vorschriften

des 8 29 Abs. 3, 4 entsprechende Anwendung.
8 33. Das Ausscheiden von Genossen wird in den Spalten 7

bis 9 der Liste eingetragen.

Außer der das Ausscheiden begründenden Thatsache (8 31
Nr. 1 bis 6) ist in den Fällen der Aufkündigung, des Wegzugs aus

dem Bezirk und der Ausschließung in der Spalte 8 zugleich der
Lahresschluß, zu welchem die Aufkündigung, Austrittserklärung
oder Ausschließung erfolgt ist, zu vermerken.

Im Falle der Uebertragung des Geschäftsguthabens ist in der
Spalte 8 außer der Uebertragung die Person des Erwerbers und

le laufende Nummer, unter welcher er in die Liste eingetragen ist

oder eingetragen wird, anzugeben. Ist der Erwerber noch nicht Ge—
nosse, so darf die Uebertragung nur gleichzeitig mit dem Beitritte
d Erwerbers eingetragen werden.

Im Falle des Todes eines Genossen ist der Zeitpunkt des Todes
zu vermerken.

§ 34. Der Tag des Ausscheidens wird in der Spalte 9 ein-
getragen. Da mit den im Gesetze bestimmten Ausnahmen das Aus-
scheiden nur zum Schlusse eines Geschäftsjahrs und nur nach er-

olgter Eintragung wirksam wird, so kann als Zeitpunkt des Aus-
cheidens regelmäßig nur der letzte Tag des Geschäftsjahrs, in

welchem die Eintragung stattfindet, eingetragen werden.
Soll nach den eingereichten Urkunden das Ausscheiden nicht

zum Schlusse des laufenden, sondern eines späteren Geschäfts-
lahrs stattfinden, so ist dieser spätere Zeitpunkt einzutragen.
e Wird die Einreichung der Urkunden oder die Eintragung selbst
rst nach dem Jahresschlusse, mit welchem das Ausscheiden statt-

finden sollte, bewirkt, so kann es erst mit dem nächsten Jahres-
schlu se wirksam werden; in diesem Falle ist deshalb der letztere Zeit—
duntt als Tag des Ausscheidens in die Liste einzutragen. Eine Aus-

wahme gilt für die Eintragung des Ausscheidens bei Todesfällen,
n em hier das Ausscheiden des Erben nicht von der vorgängigen

satragung in die Liste abhängig ist (Gesetz 8 77). Auch bei ver-
päteter Einreichung der Todesanzeige ist deshalb der letzte Tag
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desjenigen Geschäftsjahrs, in welchem der Todesfall eingetreten ist,
als Zeitpunkt des Ausscheidens einzutragen.

Auf den Fall des Ausscheidens durch Uebertragung des Ge-
schäftsguthabens finden die vorstehenden Bestimmungen keine An-
wendung. In diesem Falle wird das Ausscheiden unmittelbar durch
die Eintragung wirksam; der Tag der letzteren ist deshalb auch der
Zeitpunkt des Ausscheidens und als solcher in der Liste zu vermerken.

§ 35. Vormerkungen zur Sicherung des Ausscheidens (Gesetz
§ 71) werden in den Spalten 7 und 8 eingetragen. Die Ein-

tragung erfolgt auf Antrag des Genossen, welcher das Ausscheiden
beansprucht, im Falle des § 66 des Gesetzes auf Antrag des Gläu-
bigers des Genossen. Die Thatsachen, auf welche der Anspruch ge-
gründet wird (rechtzeitig bewirkte Aufkündigung, Uebertragung des
Geschäftsguthabens, Tod des Erblassers u. s. w.), sind anzugeben;
des Nachweises oder der Glaubhaftmachung bedarf es nicht.

Der Zeitpunkt, zu welchem das Ausscheiden beansprucht wird,
ist ebenfalls in der Spalte 8 anzugeben. Er bestimmt sich nach den
Grundsätzen, welche maßgebend sein würden, wenn statt der Vor-
merkung das Ausscheiden selbst einzutragen wäre (8 34). In der
Spalte 9 wird der hiernach vorgemerkte Zeitpunkt erst eingetragen,
wenn das Ausscheiden durch Anerkenntniß des Vorstandes oder
durch rechtskräftiges Urtheil festgestellt ist und dies in die Liste ein-
getragen wird (Gesetz § 71 Abs. 2).

§ 36. Ist die Unwirksamkeit einer Eintragung durch eine über-
einstimmende Erklärung des betheiligten Genossen und des Vor-
standes der Genossenschaft in beglaubigter Form anerkannt oder
durch rechtskräftiges Urtheil festgestellt, so ist dies auf Antrag eines
der beiden Theile in der letzten Spalte einzutragen.

Schreibfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in einer
Eintragung vorkommen, sind von dem Gerichte durch einen Ver-

merk in der letzten Spalte zu berichtigen.

§ 37. Die Liste der Genossen ist dauernd aufzubewahren.
Auf die nach Jahrgängen gesammelten Anträge, Schriftstücke

und Verfügungen (8 27 Abs. 4) findet die Vorschrift des g 26

Abs. 2 entsprechende Anwendung.
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